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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.08.2004

Norm

KarG §34

KartG §42b Abs2 Z2

Rechtssatz

Unter Marktmacht ist die Fähigkeit eines Unternehmens zu verstehen, seine Geschäftstätigkeit in nennenswertem

Umfang unabhängig von den Marktbedingungen (vom Verhalten anderer Marktteilnehmer) gestalten zu können. Eine

Ausweitung der Geschäftstätigkeit auf einer nachgelagerten Wirtschaftsstufe (Verstärkung der "vertikalen Integration")

ist grundsätzlich geeignet, wirtschaftliche Macht zu vergrößern.
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